
  1 von 4 

8116 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Erstellt am 19.06.2009 

Mit sichtbar gemachten Abänderungen bzw. Druckfehlerberichtigungen,  

die im Plenum des Nationalrates beschlossen wurden 

Bundesgesetz, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 133/2005, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs bei der Bereitstellung 

von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsdiensten durch 
 a) Sicherstellung größtmöglicher Vorteile in Bezug auf Auswahl, Preis und Qualität für alle 

Nutzer, wobei den Interessen behinderter Nutzer besonders Rechnung zu tragen ist; 
 b) Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen oder Wettbewerbsbeschränkungen; 
 c) Förderung effizienter Infrastrukturinvestitionen und Innovationen sowie die Sicherstellung 

von bestehenden und zukünftigen Investitionen in Kommunikationsnetze und -dienste durch 
Berücksichtigung der Kosten und Risiken; 

 d) Sicherstellung einer effizienten Nutzung und Verwaltung von Frequenzen und 
Nummerierungsressourcen; 

 e) effiziente Nutzung von bestehenden Infrastrukturen.“ 

2. An § 1 Abs. 4 Z 1 wird folgende Wortfolge angefügt: 
„in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 717/2007 (im Folgenden: Roaming-Verordnung), ABl.Nr. 
L 171 vom 29.6.2007, S. 32,“ 

3. § 5 Abs. 1 lautet: 
„(1) Leitungsrechte umfassen unbeschadet der nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu 

erfüllenden Verpflichtungen das Recht 
 1. zur Errichtung und zur Erhaltung von Kommunikationslinien im Luftraum oder unter der Erde, 
 2. zur Anbringung und Erhaltung von Leitungsstützpunkten, Vermittlungseinrichtungen und 

sonstigen Leitungsobjekten und anderem Zubehör, 
 3. zur Einführung, Führung und Durchleitung von Kabelleitungen (insbesondere Glasfaser und 

Drahtleitungen) sowie zu deren Erhaltung in Gebäuden, in Gebäudeteilen (insbesondere in 
Kabelschächten und sonstigen Einrichtungen zur Verlegung von Kabeln) und sonstigen 
Baulichkeiten, 

 4. zum Betrieb, der Erweiterung und Erneuerung der unter Z 1, 2 und 3 angeführten Anlagen sowie 
 5. zur Ausästung, worunter das Beseitigen von hinderlichen Baumpflanzungen und das Fällen 

einzelner Bäume verstanden wird, sowie zur Vornahme von Durchschlägen durch Waldungen. 
Der Inhalt des jeweiligen Leitungsrechtes ergibt sich aus der Vereinbarung oder aus der Entscheidung der 
Fernmeldebehörde.“ 
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4. § 5 Abs. 3 lautet: 
„(3) Bereitsteller eines Kommunikationsnetzes sind berechtigt, Leitungsrechte an öffentlichem Gut, 

wie Straßen, Fußwege, öffentliche Plätze und den darüber liegenden Luftraum, unentgeltlich und ohne 
gesonderte Bewilligung nach diesem Gesetz in Anspruch zu nehmen. Unentgeltlichkeit im Sinne dieser 
Bestimmung betrifft nicht die bereits am 1. August 1997 bestanden habenden rechtlichen Grundlagen der 
Einhebung von Abgaben.“ 

4a. In § 5 Abs. 4 Z 2 lit. c wird nach dem Ausdruck „§ 8 Abs. 1“ der Ausdruck „oder § 8 Abs. 1a“ 
eingefügt. 

5. Die Überschrift von § 6 lautet: 
„Inanspruchnahme und Abgeltung von Leitungsrechten“ 

6. § 6 Abs. 1 bis 4 lauten: 
„(1) Nimmt der Bereitsteller eines Kommunikationsnetzes gemäß § 5 Abs. 3 Leitungsrechte in 

Anspruch, so hat er dem Verwalter des öffentlichen Gutes das dort beabsichtigte Vorhaben unter Beigabe 
einer Planskizze schriftlich und nachweislich bekannt zu geben. Hat der Verwalter des öffentlichen Gutes 
gegen das Vorhaben Einwendungen, so hat er dem Bereitsteller binnen vier Wochen nach Einlangen der 
Verständigung schriftlich die Gründe darzulegen und einen Alternativvorschlag zu unterbreiten, 
widrigenfalls mit dem Bau begonnen werden kann.“ 

(2) Werden Leitungsrechte in den nicht in Abs. 1 geregelten Fällen in Anspruch genommen, so hat 
der Leitungsberechtigte dem Eigentümer der Liegenschaft das beabsichtigte Vorhaben unter Beigabe 
einer Planskizze schriftlich und nachweislich bekanntzumachen. Bestehen auf der in Anspruch 
genommenen Liegenschaft andere Anlagen, so ist gegenüber ihren Unternehmern in gleicher Weise 
vorzugehen. 

(3) Kommt zwischen dem gemäß § 5 Abs. 4 Verpflichteten und dem Berechtigten eine Vereinbarung 
über das Leitungsrecht an privaten Liegenschaften oder über die Abgeltung binnen einer Frist von vier 
Wochen ab nachweislicher Bekanntmachung des Vorhabens nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die 
Fernmeldebehörde zur Entscheidung anrufen. 

(4) Ruft der Leitungsberechtigte die Fernmeldebehörde an, so hat diese dem nach § 5 Abs. 4 
Verpflichteten unverzüglich schriftlich und nachweislich die Gelegenheit zu geben, binnen zwei Wochen 
seine Einwendungen gegen das gewünschte Leitungsrecht oder die vorgeschlagene Abgeltung 
darzulegen. Auf Antrag des Verpflichteten kann die Behörde diese Frist erforderlichenfalls auch 
verlängern. In ihrer Entscheidung hat die Behörde nur fristgerechte Einwendungen des Verpflichteten zu 
berücksichtigen. Auf diese Rechtsfolge ist der Verpflichtete in der Aufforderung zur Stellungnahme 
ausdrücklich hinzuweisen. Über das Leitungsrecht hat die Behörde unverzüglich, jedenfalls aber binnen 
sechs Wochen nach dem Einlangen der Stellungnahme des Verpflichteten oder dem Ablauf der Frist zur 
Stellungnahme, gegebenenfalls auch mit Zwischenbescheid, zu entscheiden. Bis zur Rechtskraft ihrer 
Entscheidung über das Leitungsrecht darf der Bau des beabsichtigen Vorhabens nicht begonnen werden.“ 

7. § 8 Abs. 1 lautet: 
„§ 8. (1) Wer ein Wege-, Leitungs- oder Nutzungsrecht nach diesem Bundesgesetz oder nach 

anderen Bundes- oder Landesgesetzen auf Grund eines Bescheides oder einer Vereinbarung mit dem 
Berechtigten ausübt, muss die Mitbenützung dieser Rechte oder der auf Grund dieser Rechte errichteten 
Leitungen, Einrichtungen oder von Teilen davon für Kommunikationslinien insoweit gestatten, als ihm 
dies wirtschaftlich zumutbar und es technisch vertretbar ist.“ 

8. Nach § 8 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Unter den Voraussetzungen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der technischen 

Vertretbarkeit hat auch ein Inhaber von Kabelschächten, Rohren oder Teilen davon die Mitbenutzung für 
Kommunikationslinien zu gestatten.“ 

9. Nach § 8 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt: 
„(1b) Bei Ausübung der Rechte nach Abs. 1 und Abs. 1a sind die Nutzung bestehender 

Einrichtungen sowie künftige technische Entwicklungen, welche die vorläufige Freihaltung von  
Leitungs-, Verrohrungs- und Schachtkapazitäten erfordern, zu berücksichtigen.“ 

10. In § 8 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „gemäß Abs. 1“ die Zeichenfolge „,1a“ eingefügt. 
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11. § 8 Abs. 4 lautet: 
„(4) Dem durch ein Mitbenutzungsrecht Belasteten ist eine angemessene geldwerte Abgeltung zu 

leisten. Dabei sind jedenfalls die Kosten für die Errichtung der mitbenutzten Anlage, einschließlich der 
Kosten der Akquisition, die laufenden Betriebskosten und die mit der Mitbenützung verbundenen 
sonstigen Kosten sowie die Marktüblichkeit von Entgelten angemessen zu berücksichtigen.“ 

12. In § 9 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „gemäß § 8 Abs. 1“ die Zeichenfolge „und 1a“ eingefügt. 

13. § 9 Abs. 2 lautet: 
„(2) Kommt zwischen dem Verpflichteten und dem Berechtigten eine Vereinbarung über das 

Mitbenützungsrecht oder die Abgeltung binnen einer Frist von vier Wochen ab Einlangen der Nachfrage 
nicht zustande, so kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde zur Entscheidung anrufen. Ruft der 
Berechtigte die Regulierungsbehörde an, so hat diese dem Verpflichteten unverzüglich schriftlich und 
nachweislich die Gelegenheit zu geben, binnen zwei Wochen seine Einwendungen gegen das gewünschte 
Mitbenutzungsrecht oder die vorgeschlagene Abgeltung darzulegen. Auf Antrag des Verpflichteten kann 
die Behörde diese Frist erforderlichenfalls verlängern. In ihrer Entscheidung hat die Behörde nur 
fristgerechte Einwendungen des Verpflichteten zu berücksichtigen. Auf diese Rechtsfolge ist der 
Verpflichtete in der Aufforderung zur Stellungnahme ausdrücklich hinzuweisen. Über das 
Mitbenützungsrecht hat die Regulierungsbehörde unverzüglich, jedenfalls aber binnen sechs Wochen 
nach dem Einlangen der Stellungnahme des Verpflichteten oder dem Ablauf der Frist zur Stellungnahme, 
gegebenenfalls auch mit Zwischenbescheid, zu entscheiden.“ 

14. § 11 Abs. 1 lautet: 
„(1) Durch die Rechte nach §§ 5, 7 und 8 werden die Belasteten in der freien Verfügung über ihre 

Liegenschaften und Anlagen (Veränderung, Verbauung, Einbauten oder andere Maßnahmen, die die 
Inanspruchnahme der Liegenschaft oder Anlagen nach §§ 5, 7 oder 8 unzulässig erscheinen lassen) nicht 
behindert. Erfordert eine solche Verfügung die Entfernung oder Änderung einer Anlage des Berechtigten 
oder kann eine solche dadurch beschädigt werden, so hat der Belastete den Berechtigten in angemessener 
Frist vor Beginn der Arbeiten hiervon zu verständigen. Der Berechtigte hat rechtzeitig die erforderlichen 
Vorkehrungen, gegebenenfalls auch die Entfernung oder Verlegung seiner Anlage auf eigene Kosten 
durchzuführen; bei Berechtigungen nach § 5 Abs. 3 kann der Berechtigte dem Belasteten einen 
Alternativvorschlag unterbreiten.  Die Beteiligten haben auf eine kostengünstige Lösung hinzuwirken.“ 

15. § 12 Abs. 4 lautet: 
„(4) Unbeschadet sonst erforderlicher Bewilligungen und Genehmigungen ist der Bereitsteller eines 

öffentlichen Kommunikationsnetzes berechtigt, die ihm aus dieser Duldungspflicht erwachsenen Rechte 
ganz oder teilweise dritten Personen zum Betrieb, zur Errichtung oder zur Erhaltung dieses 
Kommunikationsnetzes zu übertragen.“ 

16. § 26 Abs. 3 lautet: 
„(3) Geschäftsbedingungen für Dienste, die im Rahmen des Universaldienstes durch ein 

verpflichtetes Unternehmen erbracht werden, sind der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Entgelte und 
Änderungen von Entgelten für Dienste, die im Rahmen des Universaldienstes durch ein verpflichtetes 
Unternehmen erbracht werden, können von der Regulierungsbehörde überprüft werden, sofern der 
begründete Verdacht besteht, dass die Entgelte nicht dem Grundsatz der Erschwinglichkeit entsprechen 
oder andere Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verletzt werden.“ 

17. § 36 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Regulierungsbehörde hat durch Verordnung die der sektorspezifischen Regulierung 

unterliegenden relevanten Märkte entsprechend den nationalen Gegebenheiten und im Einklang mit den 
Grundsätzen des allgemeinen Wettbewerbsrechts unter Berücksichtigung allfälliger geographischer 
Besonderheiten in Bezug auf die Wettbewerbssituation sowie der Erfordernisse sektorspezifischer 
Regulierung festzulegen. Diese Verordnung ist regelmäßig, längstens aber in einem Abstand von zwei 
Jahren, zu überprüfen.“ 

18. § 37 Abs. 2 lautet: 
„(2) Gelangt die Regulierungsbehörde in diesem Verfahren zur Feststellung, dass auf dem relevanten 

Markt ein oder mehrere Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügen und somit kein effektiver 
Wettbewerb besteht, hat sie diesem oder diesen Unternehmen geeignete spezifische Verpflichtungen nach 
§§ 38 bis 46 oder nach § 47 Abs. 1 aufzuerlegen, wobei dem allfälligen Wettbewerb zwischen den 



4 von 4 8116/BR der Beilagen - Textvergleich 

unterschiedlichen Märkten im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgebotes bei der Wahl und Ausgestaltung 
der Verpflichtungen angemessen Rechnung  zu tragen ist. Bereits bestehende spezifische Verpflichtungen 
für Unternehmen werden, sofern sie den relevanten Markt betreffen, von der Regulierungsbehörde nach 
Maßgabe der Ergebnisse des Verfahrens unter Berücksichtigung der Regulierungsziele geändert oder 
neuerlich auferlegt. Bei Wegfall eines durch Verordnung festgelegten Marktes gemäß § 36 Abs. 1 
entfallen auch die für diesen Markt auferlegten spezifischen Verpflichtungen.“ 

19. § 37 Abs. 5 erster Satz entfällt. 

20. § 42 Abs. 1 und 2 lauten: 
„(1) Stellt die Regulierungsbehörde im Verfahren gemäß § 37 fest, dass ein Unternehmer mit 

beträchtlicher Marktmacht seine Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem übermäßig hohen Niveau 
halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könnte, kann ihm die Regulierungsbehörde hinsichtlich 
festzulegender Arten des Zugangs Verpflichtungen betreffend Kostendeckung und Entgeltkontrolle 
einschließlich kostenorientierter Entgelte auferlegen. Hierbei hat die Regulierungsbehörde den 
Investitionen des Betreibers Rechnung zu tragen und es ihm zu ermöglichen, eine angemessene Rendite 
für das eingesetzte Kapital unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken und der zukünftigen 
Marktentwicklung zu erwirtschaften. Darüber hinaus sind die Kosten und Risiken von Investitionen für  
neue Kommunikationsnetze besonders zu berücksichtigen und es können Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht Auflagen in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilt werden. 

(2) Wird ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht dazu verpflichtet, seine Entgelte an den 
Kosten zu orientieren, obliegt es diesem Unternehmen, nachzuweisen, dass seine Entgelte sich aus den 
Kosten sowie einer angemessenen Investitionsrendite errechnen. Zur Ermittlung der Kosten einer 
effizienten Leistungsbereitstellung kann die Regulierungsbehörde eine von der Kostenberechnung des 
betreffenden Unternehmens unabhängige Kostenrechnung anstellen, die die Kosten und Risiken für 
Investitionen in Kommunikationsnetze und den allfälligen Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen 
Märkten berücksichtigt. Die Regulierungsbehörde kann von einem Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht die umfassende Rechtfertigung seiner Entgelte verlangen und gegebenenfalls deren 
Anpassung anordnen. In diesem Zusammenhang kann die Regulierungsbehörde auch Entgelte 
berücksichtigen, die auf vergleichbaren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten gelten.“ 

21. In § 45 wird folgender Satz an Abs. 1 angefügt: 
„Parteistellung hat nur der Antragsteller.“ 

22. In § 109 Abs. 2 wird der Punkt nach Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 10 angefügt: 
 „10. der Roaming-Verordnung zuwiderhandelt.“ 

23. § 113 Abs. 3 lautet: 
„(3) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern nicht anderes 

bestimmt ist, das örtlich in Betracht kommende Fernmeldebüro zuständig. Betrifft eine Maßnahme den 
Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Fernmeldebüros, ist einvernehmlich vorzugehen.“ 

24. § 113 Abs. 5 Z 3 letzter Satz lautet: 
„Bei Berufungen gegen Entscheidungen der Fernmeldebüros gemäß § 6 Abs. 4 hat eine Entscheidung 
binnen zwei Monaten zu ergehen.“ 

25. In § 121 Abs. 2 entfällt die Zeichenfolge „1,“. 


